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Statuten der Hiilfskasse.

§ 1. Durch Beschluss der Jahresversammlung vom 25. Mai
1886 hat der Verein schweizerischer Armenerzieher eine Hiilfs-
kasse gegriindet mit dem Zwecke, seinen aktiven und ehemaligen
Mitgliedern in Notfillen Hiilfe zu leisten.

§ 2. Die Kasse wird erhalten:

a) Durch die obligatorischen Jahresbeitrige der aktiven Ver-
einsmitglieder, deren’ Hohe jeweilen die Jahresversammlung
feststellt;

b) durch freiwillige Beitrige der Anstalten, an welchen die
aktiven Mitglieder arbeiten ;

¢) durch Geschenke und Legate, welche zu kapitalisieren sind,
und nur im Zinse zur Verwendung kommen diirfen.

§ 3. Als Fille, in welchen die Kasse in Wirksamkeit zu
treten hat, werden folgende in Aussicht genommen:

a) Erkrankung eines Anstaltsvorstehers (resp. Vorsteherin) oder
Hiilfslehrers (resp. Lehrerin), welche besondere Kurkosten
oder den Riicktritt vom Amte zur Folge hat;

b) bedringte Lage aus dem Amte geschiedener Mitglieder,
deren Witwen oder unerzogener Kinder ;

¢) Unvermogen aktiver oder ehemaliger Mitglieder, Verpflicht-
ungen selbst zu erfiillen, welche sie vor oder wihrend ihrer
Mitgliedschaft gegeniiber Alters-, Kranken- oder Sterbekassen
tibernommen haben; _

d) ausserordentliche Kosten fir Berufsbildung von Kindern
aktiver oder ehemaliger Armenerzieher;

e) nicht vorzusehende Notfille,

§ 4. Die Unterstiitzungen richten sich nach dem jeweiligen
Stand der Kasse; das Anspruchsrecht erwichst fiir jedes Mitglied,
nachdem dasselbe zwei Jahresheitrige einbezahlt hat.

S 5. Die Kasse wird verwaltet durch eine Kommission,
welche vom Verein gewdhlt wird; dieselbe besteht aus dem Pri-
sidenten, Vizeprdsidenten, Quéistor, Aktuar und einem Beisitzer.
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Der Verein bestellt ferner aus seiner Mitte zwei Rechnungs-
revisoren. Die Amtsdauer hbetrigt fir alle zwei Jahre mit Wieder-
wihlbarkeit. Barauslagen in Sachen der Hiilfskasse werden ver-
gitet; im ibrigen haben die Verrichtungen des Vorstandes
unentgeltlich zu erfolgen.

§ 6. Die Kommission versammelt sich nach Bediirfnis
auf Einladung des Vorsitzenden jahrlich mindestens einmal fiir
folgende Geschifte:

@) Behandlung der eingegangenen schriftlichen Gesuche, woriiber
sie endgiiltig beschliesst (in Notfillen ist die Kommission
berechtigt, auch ohne Gesuch Hilfe zu leisten);

b) Plazierung der Gelder auf beziigliche Antrige des Quéastors;

¢) Rechnung und Bericht an die Jahresversammlung des Vereins.
Ueber ihre Verhandlungen ist ein Protokoll zu fiihren.

§ 7. Der Quéstor besorgt das ganze Rechnungswesen. Er
fiihrt iiber Einnahmen und Ausgaben ein genaues Kassabuch.

Er hat eine dem Bestande der Kasse angemessene Kaution
zu leisten, deren Betrag vom Verein bestimmt wird.

Der Rechnungsabschluss findet je auf den 30. April statt.

§ 8. Ueber Aufhebung der Kasse und Verwendung des
Fondes beschliesst der Verein durch 2/¢ seiner Mitglieder.

Im Falle der Liquidation darf das gesamte Vermogen nur
fir moglichst verwandte Zwecke der Armenerziehung bestimmt
werden.

§ 9. Diese Statuten treten durch Genehmigung der Vereins- °
versammlung in Kraft.

Dieselben konnen jederzeit durch Beschluss von %/s der Mit-
glieder abgeindert werden.




	Statuten der Hülfskasse

